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Text 

Regress 

§ 83. Die Haftungsbestimmungen gemäß den §§ 67 und 80 lassen gesetzliche oder vertragliche 
Regressforderungen zwischen Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen unberührt. 
Regressforderungen beinhalten zumindest alle gemäß den §§ 67 und 80 durch einen Zahlungsdienstleister 
erlittenen Verluste oder gezahlten Beträge. Dazu gehören auch Entschädigungen im Zusammenhang mit 
Fällen, in denen der Zahlungsdienstleister keine starke Kundenauthentifizierung verlangt. 

Zuletzt aktualisiert am 

24.04.2018 

Gesetzesnummer 

20010182 

Dokumentnummer 

NOR40201226 


